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RS OGH 1968/9/11 5Ob109/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1968

Norm

ABGB §833 C1

Rechtssatz

Ist die Senkgrube eines Hauses bereits verfallen und sanitätswidrig und ist die Errichtung einer neuen Kläranlage

notwendig und zweckmäßig, dann ist die Errichtung einer solchen Kläranlage nicht als wichtige Veränderung im Sinne

des § 834 ABGB anzusehen.
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